
Vollmacht 
 
wird in Sachen 

 

 
 
wegen 
 

Ehescheidung und Folgesachen 
 

 

Vollmacht gemäß § 114 V FamFG erteilt. 
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Diese Vollmacht gilt für alle Verfahren in allen Instanzen. 

 
 
Diese Vollmacht umfasst insbesondere folgende Befugnisse: 
 
 
- Antragstellung auf Scheidung der Ehe, in Scheidungsfolgesachen sowie 

sonstigen Nebenverfahren, und zwar im Verbund und außerhalb des 
Verbundes, und Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen 
Vereinbarungen über die Scheidungsfolgen. 

 
- Antragstellung auf Auskunftserteilung über Leistungen, Anwartschaften und 

Aussichten einer Versorgung im Rahmen des Versorgungsausgleichs für mich 
und meinen Ehegatten sowie ggf. die Abgabe der Bereiterklärung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mering, den _______________________________ 

 
 
 
 
Unterschrift____________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


